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Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Bauleitplanung der Stadt Nidda, Stadtteil Bad Salzhausen 
Bebauungsplan Nr. 2.1 „Der Kurgarten“ – 1. Änderung 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) und der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 
2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 2 BauGB 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Nidda hat in ihrer Sitzung am 28.10.2025 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2.1 „Der Kurgarten“ – 1. Änderung im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB beschlossen. Der 
räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes umfasst in der Gemarkung 
Bad Salzhausen, Flur 2, die Flurstücke 110/2 teilweise und 110/3 teilweise. Die Abgrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches kann der nachfolgenden Übersichtskarte entnommen werden. Der 
Aufstellungsbeschluss wird hiermit bekanntgemacht. Die Öffentlichkeit kann sich während der 
unten genannten Frist unter der angegebenen Internet-Adresse anhand der Planunterlagen oder 
in der Stadtverwaltung Nidda, Wilhelm-Eckhardt-Platz (Rathaus), Zimmer 204, über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten 
und zur Planung äußern. 
 
Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes sollen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung die 
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung und Attraktivierung der Justus-von-
Liebig-Therme in Verbindung mit einer Neuordnung und Umgestaltung der zugehörigen 
Freiflächen und Außenanlagen im Bereich des Plangebietes geschaffen werden. Das Planziel der 
1. Änderung des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes gemäß 
§ 11 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit der Zweckbestimmung „Kurgebiet“ sowie die 
Anpassung der bisherigen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung. Darüber hinaus 
beinhaltet die 1. Änderung des Bebauungsplanes unter anderem eingriffsminimierende und 
grünordnerische Festsetzungen sowie bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften mit 
Vorgaben zur Gestaltung von baulichen und sonstigen Anlagen sowie der Grundstücksfreiflächen. 
 
Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 2.1 „Der Kurgarten“ – 1. Änderung 
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Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung sowie eine Allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls nach § 7 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und ein 
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag werden in der Zeit vom  
 

Montag, 18.05.2026 bis einschließlich Freitag, 26.06.2026 
 
im Internet unter der Adresse www.nidda.de/leben/bauen-wohnen/bauflaechen-in-der-
entwicklung veröffentlicht. Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet erfolgt eine öffentliche 
Auslegung der oben genannten Unterlagen in der Stadtverwaltung Nidda, Wilhelm-Eckhardt-Platz 
(Rathaus), Zimmer 204. Die Einsichtnahme ist während der folgenden allgemeinen Dienststunden 
der Verwaltung sowie nach Vereinbarung möglich: 
 
Montag bis Freitag     8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag    14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
Während der oben genannten Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen 
abgegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen elektronisch übermittelt 
werden sollen, bei Bedarf aber auch auf anderem Weg, zum Beispiel schriftlich, in Textform oder 
zur Niederschrift, abgegeben werden können. Die elektronische Abgabe von Stellungnahmen ist 
bevorzugt unter der E-Mail-Adresse toeb-beteiligung@nidda.de möglich. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und dass gemäß § 4b 
BauGB ein Planungsbüro mit der Durchführung des Verfahrens beauftragt wurde. 
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufgestellt. Auf die Erstellung eines Umweltberichtes nach § 2a BauGB, von der Angabe 
nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind 
sowie von der Erstellung einer zusammenfassenden Erklärung gemäß § 10a Abs. 1 BauGB wird 
abgesehen. 
 
 
Aufgestellt Nidda, 05.05.2026     Der Magistrat der Stadt Nidda  
 

 
        Thorsten Eberhard  
            Bürgermeister 

 

 


